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Amt der 0.6. landesregierung 

Verf(Präs) - 300163/16 - Gr 

Bundesgesetz, mit dem das Frem­

denpolizeigesetz geändert wird 

(Fremdenpolizeigesetznovelle 1986); 

Entwurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr . Karl Renner-Ring 3 

1017 W i e  n 

Linz, am 14. März 1986 

DVR.0069264 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom Bundesministerium für Inneres versandten Gesetz-

entwurf übermittelt. 

Für die o .ö. Landesregierung: 

Im Auftrag 

Dr . G a i s  b a u  e r 

25 Beilagen Für die �
. 

ichtigkeit 

der Au ,r ertigUng: 

... }> A.J.. -.. _ .. ..-"' '-......... --- � 
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Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf (Präs) - 300163/16 - Gr 
----------------- -------- --

Bundesgesetz. mit dem das Frem­

denpolizeigesetz geändert wird 

(Fremdenpolizeigesetznovelle 1986); 
E ntwurf - Stellu ngnahme 

Zu Zl. 79. 003/5-11/14/86 vom 17.2.1986 

An das 

Bundesministerium für Inneres 

Herrengasse 7 
10 14 W i e  n 

Linz. am 14. März 1986 

D VR.0069264 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt si e h . zu dem mit der 

d o. Note vom 17. Februar 1986 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Eingangs wird um Verständnis dafür gebeten. daß die Stel­

lungnah me nicht innerhalb der vorgesehenen Frist abgegeben 

werden konnte. Mit Rücksich t auf die Funktion der Bezirks-

h auptmannschaften als Sicherh eitsbehörden I. Instanz er­

schien es unerläßliCh . diese Beh örden in das (ansonsten nur) 

amtsinterne Stellungnahmeverfahren einzubeziehen; was einen 

beträchtlichen zusätzlich en Zeitaufwand erforderte. 

Das vorrangige Anliegen der Novelle. wegen der mit einem 

Aufenthaltsverbot verbundenen Grundrechtsberührung dem aus 

Art. 18 B-VG erfließenden Bestimmtheitsgebot mit besonderer 

Sorgfalt nachzukommen, wird begrüßt. 
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Im einzelnen wird zu der vorgesehenen Änderung des § 3 des 

Fremdenpolizeigesetzes folgendes bemerkt: 

Die im �Q��_�_����_ä enth altene Formulierung "wegen gewich ­

tiger oder wiederholter Übertretungen" dürfte zu erheblichen 

Auslegungsproblemen führen. Es sollte daher zumindest in 

den Erläuterungen noch deutlicher (etwa duroh Anführung 

�eiterer Beispiele) zum Ausdruok gebracht werden. wann eine 

übertretung als "gewiohtig" anzuseh en sein wird. Fraglich 

erscheint auch. ob etwa schon eine zweifache. von ihrer Be­

deutung aber besonders geringfügige übernetung ein Aufent­

h altsverbot rechtfertigen könnte. 

In den ����_ä_Q��_Q wird jeweils auf L�Qh��KL!L��g�_��LYL= 

����yng�_QL�._����LäLyng�n abgestellt. Nach Auffassung des 

Amtes der o.ö. Landesregierung sollte überlegt werden, ob es 

nioht ausreiohen könnte, darauf abzustellen. da� strafbare 

Handlungen begangen wurden. Ob dies geschehen ist. h ätte die 

Fremdenpolizeibeh örde als V orfrage gemä� § 38 AVG 1950 zu 

prüfen. Zumindest aber sollte nioh t zugewartet werden müs­

sen, bis die gerich tlichen oder verwaltungsbehördlichen 

Stra fentscheidungen Rechtskraft erlangt h aben. Denn gerade 

bei Vorliegen von Sach verh alten, au f die die lit. a bis c 

abzielen, erscheint vielfach ein rasches Vorgeh�n unumgäng­

lich. 

Nach ��� soll es in Hinkunft keine Rolle mehr spielen. ob 

ein Fremder den Besitz oder den rechtlichen Erwerb der Mit­

tel zum Un�Lhä��_i�n�L_e��Qn�n�_L�L_g���L_näQh_g�m_����L 

LY_�QLg�n_hä�. nach weisen kann. Diese Änderung erscheint 

sach lich nich t gerechtfertigt und könnte dazu füh ren, daß 

Fremde in Zukun ft ihre finanziellen Mittel nur mehr für 

ih ren eigenen Unterhalt verwenden und ihren Sorgep flichten 

nich t mehr nach kommen, was letztlich bewirken würde, da� die 

Unterhaltsberechtigten der öffentlichen Hand zur Last 
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fallen. Es wird daher angeregty lit. e in Anlehnung an § 2 5  

Abs. 3 lit. e PaßG 1969 s o  zu formulieren. daß ein Aufent­

haltsverbot auch dann ausgesprochen werden kann. wenn die 

Annahme gerechtfertigt ist. daß ein Fremder oder die ihm ge­

genüber Unterhaltsberechtigten der Republik österreich 

(Bund/Länder) oder den So zialhilfeträgern finan ziell zur 

Last fallen könnten. 

Zu lit. e wird bemeikt. daß Verstöße gegen bestehende ge­

setzliche Vorschriften über die Prostitution im Regelfall 

ohnendies unter lit. a zu subsumieren sein werden. Fraglich 

erscheint dagegen. ob es gerechtfertigt ist. auch die legal 

(etwa im Sinne des § 2 Abs. und 4 des O.Ö. Poli zeistraf­

geset zes. LGBl.Nr. 36/1979 in der Fassung der O.Ö. 

POli zeistrafgeset znovelle 1985. LGBI.Nr. 94) ausgeübte 

Prostitution als Aufenthaltsverbotstatbestand vor zusehen. 

Nach h. Auffassung zwingt das im allgemeinen Teil der Erläu-

terungen zitierte Erkenntnis des Verfassungsgerich tshofes -

vom 12. De zember 1985 nicht da zu. auf die bisher g�mj�_I_� 

��4_� mögliche Erstreckung des Aufenthaltsverbotes auf den 

Ehegatten und die minderjährigen Kinder eines Fremden zu 

ver zichten. Soweit aus den Erläuterungen ersichtlich ist. 

richtete sich die Kritik des Verfassungsgerichtshofes gegen 

die mangelnde Bestimmtheit der Tatbestände des Abs. 2 und 

dagegen. daß eine Abwägung der für ein Aufenthaltsverbot 

sprechenden Gründe mit dem Grundrecht auf Priy�t- und Fami­

lienleben (Art. 8 MRK) nicht vorgesehen war. nicht aber ge-

gen die Erstreckung. Eine Erstreckung eines Aufenthaltsver­

botes wird sogar im Regelfall den Intentionen des Art. 8 MRK 

insofern näher kommen als ein nach Abwägung (im Sinne des 

neu vorgeseh enen Abs. 3) erfolgter Ausspruch eines Aufent­

h altsverbotes nur gegen den Fremden (allein). als sie jeden­

falls kein Auseinanderreißen von Familien bewirken würde. 

Über den Entwurf hinausgehend wird angeregt. im 1_�� des 

Fremdenpoli zeigeset zes zu normieren. daß auch gegen die Ver-
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sagung einer Bewilligung gemäß i_§_6Q� __ i_.���1��_�Al. - so­

weit es sich nicht um die Versagung eines Sichtvermerkes 

handelt. für die § 28 PaßG 1969 maßgeblich ist - eine Beru­

fung nicht zulässig ist. 

2 5  Hehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi­

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 
Im Auftrag 

Dr . G a i s  b a u  e r 

F(f.R.d.A. : 

'l.'�/�_ 

.. 

• 
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